
 

Stadt Neuenburg am Rhein 

-Ortsverwaltung Grißheim- 

 

 

 

Niederschrift Nr. 8 

 

über die 8. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats 

am 30.09.2025 Beginn 19:30 Uhr Ende 20:39 Uhr 

im Alemannensaal in Grißheim  
 

Vorsitzender: Christoph Hanisch 
 

Zahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder: 7 (Normalzahl: 8 Mitglieder) 

Namen der anwesenden ordentlichen Mitglieder 

Baumann, Alexander  

Hollenweger, Lea 

Müller, Carolin  

Hanisch, Christoph 

Kraus, Tobias  

Stangl, Peter 

Maier, Jürgen 

Es fehlen entschuldigt: Ritzenthaler, Boris 

 

 

 

      Schriftführer:  
Christoph Hanisch 

Nach Eröffnung der Verhandlung stellte der Vorsitzende fest, dass 
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 19.09.2025 ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 

2. Die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung ortsüblich bekannt gemacht 
worden ist; 

3. das Kollegium beschlussfähig ist  
 

Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen 
 



TOP 1 Bürgerfragen / Die Verwaltung informiert 
 
Es sind 7 Bürger anwesend. 
Es gibt keine Fragen aus der Bürgerschaft. 
 
 
Die Verwaltung informiert: 
 
a) OV Hanisch informiert den Ortschaftsrat über verschiedene Themen des Ortsteils 

Grißheim anhand einer Präsentation (siehe Anlage 1 der Niederschrift.) 
 
 
TOP 2 Genehmigung der Niederschrift 
 
Die Niederschrift 7/2025 der öffentlichen Ortschaftsrats-Sitzung vom 22.07.2025 wurde per 
E-Mail am 01.08.2025 an die Ratsmitglieder übersandt. Änderungswünsche werden nicht 
vorgebracht. Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 3 Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
   
Keine Bekanntgaben 
 
 
TOP 4 IRP 
 
Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung für den Bau und Betrieb des 
Hochwasserrückhalteraums Weil – Breisach IV, Tieferlegungsfläche 14a und 14b, 
Gemarkung Grißheim, Stellungnahme der Stadt Neuenburg am Rhein. 
 
I.     Sachvortrag 
 
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat uns um Stellungnahme zum Antrag auf 
wasserrechtliche Planfeststellung für den Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraums 
Weil - Breisach IV, Tieferlegungsfläche 14 a und b, Gemarkung Grißheim gebeten. 
 
Die allgemeine Vorhabenbeschreibung führt folgendes aus:  
 
Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg – 
Integriertes Rheinprogramm plant den Bau und Betrieb des Rückhalteraums Weil-Breisach 
IV, Tieferlegungsflächen 14a und 14b. Der Rückhalteraum umfasst die Tieferlegungsflächen 
14a mit ca. 9,8 ha und 14b mit ca. 6,4 ha sowie den Grißheimer Baggersee mit ca. 35 ha 
Fläche. Die geplanten Maßnahmen umfassen unter anderem die Tieferlegung der Flächen 
14a und 14b um 6 – 8 Meter sowie den Anschluss des Grißheimer Baggersees. Sie sollen 
zusätzliche Rückhalteräume im Falle von Hochwasser bieten und sind Teil der 
Gesamtmaßnahmen des Integrierten Rheinprogramms zur Wiederherstellung der 
Hochwassersicherheit am Oberrhein. Die geplanten Maßnahmen stellen einen 
Gewässerausbau dar und bedürfen nach § 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. 
§§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) der wasserrechtlichen 
Planfeststellung.  
 
Die Auslegung der Unterlagen hat bereits stattgefunden.  



 
Die Unterlagen können digital auf der Internetseite www-uvp-verbund.de und die 
vollständigen Papierunterlagen können bei der Stadtverwaltung eingesehen werden.  
 
Der Erläuterungsbericht und der Übersichtslageplan-Planung sind beigefügt. In 
Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwaltsbüro Bender, Harrer, Krevet, Freiburg, wurde die 
beigefügte Stellungnahme erarbeitet.  

 
 

II. Beschlussantrag 

Der Gemeinderat wird gebeten, zu beschließen, dass die Stadt Neuenburg am Rhein die 
beigefügte Stellungnahme zum Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung für den Bau und 
Betrieb des Hochwasserrückhalteraums Weil - Breisach IV, Tieferlegungsfläche 14 a und b, 
Gemarkung Grißheim, vorbehaltlich der Beschlussfassung im Ortschaftsrat Grißheim, abgibt. 

 
 
III.  Beschluss 
 
Der Ortschaftsrat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. 
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (inkl. Vorsitzenden), 1 Enthaltung 

 
 

TOP 5 Bauanträge 
 
5.1 Bauantrag, Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens, Zollstraße, Flst.Nr. 146, Gemarkung Grißheim 
 
I. Sachvortrag 
 
Grundstück:      
Flst. Nr.     146 
Gemarkung     Grißheim 
Straße      Zollstraße 
 
Bebauungsplan:    Kein Bebauungsplan. 
Das Bauvorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. Ein kleiner Teil des Gebäudes liegt mit 
1,40 m im Bebauungsplan „Schulergärten“, Satteldach: 20-45° 
 

Bauvorhaben: Neubau einer Garage, Pultdach: DN 5° 
 
Behandlung im Ortschaftsrat:  Wird noch gehört. 
 
Einwendungen von Angrenzern: liegen derzeit nicht vor 
 
Ausnahmen/Befreiungen:   nicht eingehalten: 

Dachform: Pultdach 5° anstelle Satteldach. 

 
Eine Baugenehmigung kann nur im Wege der Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes erteilt werden.     
 



II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen, vorbehaltlich der Anhörung des 
Ortschaftsrates, zu erteilen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Dachform der Garage die Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht einhält. Im Übrigen ist die Begrünung des Pultdaches gewünscht.   
 
III. Beschluss 
 

Der Ortschaftsrat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. 
Der Ortschaftsrat wünscht sich, dass das Flachdach begrünt wird. 
Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (inkl. Vorsitzenden) 
 
 
5.2 Bauantrag, Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen 

Einvernehmens, Blodelsheimer Weg, Flst.Nr. 5995/4, Gemarkung Grißheim 
 

I. Sachvortrag 
 

Grundstück:     
Flst. Nr.     5995/4 
Gemarkung     Grißheim 
Straße     Blodelsheimer Weg 
 

Bebauungsplan:    „Am Neuenburger Weg“,  
Wohnhäuser Satteldach, DN: 30-45°, Carports: 
Pultdach 7 ° begrünt 

 

Bauvorhaben:  Neubau eines Wohnhauses mit Einlieger-
wohnung und Carport,  
Wohnhaus: SD 38°, Carport: PD 15° 

  

Behandlung im Ortschaftsrat:  Wird noch gehört. 
  

Einwendungen von Angrenzern: liegen derzeit nicht vor 
 

Ausnahmen/Befreiungen:  nicht eingehalten: 
- Abgrabung ca. 2,90 m 
 

Zur Belichtung von Räumen in Untergeschossen 
sind Abgrabungen bis zu 1,5 m unter 
Straßenoberkante auf einer maximalen Länge 
von 30% der Fassadengesamtlänge bis zu einer 
maximalen Tiefe von 2,50 m ab Hauskante 
zulässig.  
 

nicht eingehalten: 
- Dachform Carport, Pultdach 15° anstelle Pultdach 7° 

 

Eine Baugenehmigung kann nur im Wege der 
Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes erteilt werden.  
 



II. Beschlussantrag 
 
Die Verwaltung schlägt vor, einer Befreiung für die Abgrabung, vorbehaltlich der 
Anhörung des Ortschaftsrates, nicht zuzustimmen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Dachform des Carports die Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht einhält. Im Übrigen ist das Pultdach des Carports zu begrünen. 
 
 
III. Beschluss 
 

Der Ortschaftsrat erhebt den Beschlussantrag zum Beschluss. Der Ortschaftsrat wünscht 
sich, dass das Flachdach begrünt wird. 
Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen (inkl. Vorsitzenden) 
 
 
 
TOP 6 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

1) OV Hanisch meldet, dass sich auf dem Dorfplatz, innerhalb kürzester Zeit, der 
Pflasterbelag enorm absenkt. Dies sollte Zeitnah durch das Tiefbauamt überprüft 
werden. 
 

2) OV Hanisch bittet den Ortschaftsrat, um Ideen, zur Gestaltung der 
Baumpflanzaktion welche im November dieses Jahres stattfinden soll. 
 

3) OV Hanisch informiert den Ortschaftsrat mit einer Präsentation (siehe Anlage II) 
zur geplanten Erstaufnahmeeinrichtung (EA) für geflüchtete im Gewerbepark.  

 
 

 

 

 
Der Ortsvorsteher     Der Ortschaftsrat 



Ortschaftsrat Grißheim
Verwaltung informiert

Sitzung 30. September 2025

Anlage 1: Sitzung OR Grißheim vom 30.09.2025



Neuer Verkehrsspiegel an der Rathaus Kreuzung –

alter Spiegel an der Ausfahrt Amselweg.



Glasfaserausbau Grißheim

Kommunaler Glasfaser- Breitbandausbau für die weißen 

Flecken in der Stadt Neuenburg am Rhein

Aktuell  wird ein Erinnerungsschreiben der Fa. RBS Wave in Auftrag des 

Zweckverbands versendet. 

Dieses dient, von den Grundstücksinhabern einen Gründstücksnutzungsvertrag 

(GNV) einzuholen.

Der GNV ist Voraussetzung, um einen Hausanschluss legen zu können. 

Unterstützt wird die RBS Wave von der Fa. T3 Deutscher Bauservice.

Voraussichtlicher Beginn der Tiefbaumaßnahmen im 1. Quartal 2026

Weiterführende Informationen:

Informationen zum Hintergrund des Grundstücknutzungsvertrag, zum Anschluss 

im weißen Fleck, zur Förderung und zum Ausbau in unserer Stadt finden Sie auf 

der Internetseite des Zweckverbands www.zvbbh.de



Verkehrsverhältnisse Grißheim

- Straße: Buggingerstraße / Obere Kirchstraße

- Maßnahme: Stellen eines neuen Lichtmast

- Baubeginn: 10. Oktober 2025

- Dauer: 5 Arbeitstage
- Einschränkungen: Vollsperrung der Längsparkplätze 

entlang der Bugginger Straße (4944) 

- Straße: Rheinstraße 3

- Maßnahme: Behebung eines Kabelfehler

- Baubeginn: 10. Oktober 2025

- Dauer: 1 Arbeitstag

- Einschränkungen: Teilabsperrung der Fahrbahn, Sperrung 

Gehweg



Verkehrsverhältnisse Grißheim

- Straße: Adlergasse / Obere Kirchstraße

- Maßnahme: Herbstfest

- Baubeginn: 04. Oktober 2025

- Dauer: 9.00 – 19.30 Uhr
- Einschränkungen: Vollsperrung 



- *Informationsveranstaltung 01. Oktober 2025 19.00 Uhr

- Gemeinderat (Nichtöffentlich) 06. Oktober 2025 19.00 Uhr

- ASVF 13. Oktober 2025 17.00 Uhr

- Ortschaftsrat 14. Oktober 2025 19.30 Uhr

- Infomarkt EA Alemannenhalle Eschbach

17. Oktober 2025 13.00 – 18.00 Uhr

* Wissenswertes zur Durchführung von Veranstaltungen im Stadthaus und den        
Ortsteilhallen / Sälen.
Mittwoch 01. Oktober 2025 19.00 Uhr Stadthaus Neuenburg, Zähringersaal

Quelle Bild: PictureP.



Termine für unsere Jungen Mitbürger



Informationen zur geplanten 

Erstaufnahmeeinrichtung (EA) 

für geflüchtete im 

Gewerbepark

Sitzung 30.September 2025

Anlage 2: OR-Sitzung vom 30.09.2025



AGENDA

1) Flüchtlingssituation in Neuenburg am Rhein

2) Wie funktioniert das Flüchtlingsaufnahmesystem

3) Was ist geplant und warum?

4) Zeitliche Chronologie

5) Fragen und Anregungen



Aktuelle Flüchtlingssituation in Neuenburg 

am Rhein.

Aktuell sind insgesamt 238 geflüchtete Personen in Neuenburg am Rhein 

untergebracht. Davon 112 Personen in angemieteten und 126 Personen in 

städtischen Unterkünften untergebracht. Im Jahr 2024 wurden 120 geflüchtete 

Personen aufgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Aufnahmeverpflichtung 

104 Personen. Bisher wurden 13 Personen zugeteilt, sodass noch 91 Personen in 

2025 aufzunehmen sind. Die aktuell zur Verfügung stehenden Unterkünfte sind bis 

auf 20 freie Plätze belegt. Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes und 

der fehlenden finanziellen Mittel ist es sehr schwierig für die geflüchteten Personen 

eigenen Wohnraum anzumieten. Der Verbleib in der Anschlussunterbringung 

verlängert sich hierdurch.



Unterkünfte in der Kernstadt und 

den Ortsteilen

 Städtische Unterkünfte 11 Stück

 Anzahl der Geflüchteten  192 Personen 

 Angemietete Unterkünfte 12 Stück

 Anzahl der Geflüchteten 48 Personen

 davon in Steinenstadt  6 Personen

 davon in Zienken  5 Personen

 davon in Grißheim  10 Personen



Aktuelle Zahlen 08/2025 Statistik Asyl und Flüchtlinsschutz

Im bisherigen Berichtsjahr 2025 wurden 78.246 Erstanträge vom Bundesamt 
entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 160.140 Erstanträge 
gestellt. Dies bedeutet einen Rückgang der Antragszahlen um 
51,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Die Zahl der Folgeanträge im bisherigen Berichtsjahr 2025 stieg gegenüber dem 
vergleichbaren Vorjahreswert (14.229 
Folgeanträge) um 81,1 Prozent auf 25.766 Folgeanträge. Damit nahm das Bundesamt 
insgesamt 104.012 Asylanträge 
im bisherigen Berichtsjahr entgegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (174.369 
Asylanträge) bedeutet dies einen 
Rückgang um 40,3 Prozent.

Quelle: BAMF









Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)



































Gemeinderat Neuenburg:

- 29.09.2025: Nichtöffentliche Information Gemeinderat 

Neuenburg gemeinsam mit dem Herr Landrat Dr. Ante sowie 

dem Geschäftsführer des Gewerbeparks Breisgau

































Wie ging es weiter? - Chronologie

 Abschluss Kooperationsvereinbarung 30. Juni 2025 

Erstaufnahmeeinrichtung Gewerbepark Breisgau

Das Land, der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald als Untere Aufnahmebehörde und der 

Gewerbepark Breisgau haben heute (30. Juni 2025) eine gemeinsame Vereinbarung zur Errichtung 

einer Erstaufnahmeeinrichtung im Gewerbepark Breisgau unterzeichnet.

Bereits am 10. März 2025 war in der Verbandsversammlung des Gewerbeparks Breisgau ein 

Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung im Gewerbepark Breisgau gefasst 

worden.

Darauf folgte nun die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Land, Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald als Untere Aufnahmebehörde und Gewerbepark Breisgau. Die Vereinbarung 

beinhaltet die Zustimmung zur Nutzung eines Grundstücks im Gewerbepark Breisgau durch das Land 

für eine Erstaufnahmeeinrichtung mit einer Unterbringungskapazität für bis zu 950 Personen im 

Regelbetrieb.



Wie ging es weiter? - Chronologie

Unterzeichnung  Erbbaurechtsvertrag am 30. Juli 2025 



Wie ging es weiter? - Chronologie

- 17. 08 2025 Der 

Sonntag berichtet: 



Wie ging es weiter? - Chronologie

- 17. 08 2025  Der Sonntag berichtet: 

- Baustart frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027
- Baukosten mindestens 100 Millionen
- Land muss noch einen Bauantrag stellen





Info-Markt am Freitag, 17. Oktober 2025

Am Freitag, den 17. Oktober 2025, findet in der Alemannenhalle in 

Eschbach der Info-Markt zur geplanten Erstaufnahmeeinrichtung im 

Gewerbepark Breisgau statt. Der Info-Markt hat zwischen 13:00 und 

18:00 Uhr geöffnet und ist für alle interessierten Personen frei 

zugänglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Info-Markt ist die dritte Stufe der Dialogischen Bürgerbeteiligung. 

Davor fand im Juli das sogenannte Beteiligungsscoping mit wichtigen 

Akteuren aus der Region statt. Zweite Stufe der Dialogischen 

Bürgerbeteiligung ist die Online-Beteiligung. Alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger haben den Sommer über die Möglichkeit, die 

Themenlandkarte zu kommentieren und zu ergänzen. Ergebnis der zwei 

Beteiligungsstufen ist eine aktualisierte Themenlandkarte.

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-


Info-Markt am Freitag, 17. Oktober 2025

Worum geht es bei dem Info-Markt?

Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und 

einen umfassenden und transparenten Überblick zur geplanten 

Erstaufnahmeeinrichtung geben. Dafür bauen wir einen Marktplatz der 

Informationen auf. An Thementischen besteht die Möglichkeit, mit 

Expertinnen und Experten in den Dialog zu treten. Außerdem gibt es 

Gelegenheit, Hinweise zu geben und Fragen zu stellen. Wir möchten vor 

Ort von Ihnen erfahren: Was muss bei der Planung der 

Erstaufnahmeeinrichtung beachtet werden? Diese Hinweise helfen dem 

Ministerium, die weiteren Planungen gut vorzubereiten.



Weitere Informationen zur Erstaufnahme von 

Geflüchteten:

Einrichtungen zur Erstaufnahme

Auf dieser Seite erfahren Sie, wie die Erstaufnahme in Baden-Württemberg 

abläuft und wie die Einrichtungen organisiert sind.

https://jum.baden-wuerttemberg.de/de/migration/erstaufnahme


